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LEGENDE

RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans (§ 9 Abs.7 BauGB) bzw.
Umgriff der Aufhebung des Bebauungsplans "Aufeld"

LAGEPLAN DER AUFHEBUNG DES BEBAUUNGSPLANS                                                 "AUFELD"
M

 1:1.000                                                                                                   FASSUNG VOM
 17.02.2025

N



AUSSCHNITT FLURKARTE BEREICH BEBAUUNGSPLAN                                                 "AUFELD"
M

 1:1.000                                                                                                   FASSUNG VOM
 17.02.2025

LEGENDE

RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans (§ 9 Abs.7 BauGB) bzw.
Umgriff der Aufhebung des Bebauungsplans "Aufeld"



AUSSCHNITT LUFTBILD BEREICH BEBAUUNGSPLAN                                                    "AUFELD"
M

 1:1.000                                                                                                   FASSUNG VOM
 17.02.2025

LEGENDE

RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans (§ 9 Abs.7 BauGB) bzw.
Umgriff der Aufhebung des Bebauungsplans "Aufeld"



VERFAHRENSVERMERKE

1. Die Gemeinde Moos hat in der Sitzung der Gemeinderates vom CC.CC.CCCC die Aufhebung des  
Bebauungsplans "Aufeld" beschlossen. Der Aufhebungsbeschluss wurde am CC.CC.CCCC   
ortsüblich bekanntgemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf der    
Aufhebung in der Fassung vom CC.CC.CCCC hat in der Zeit vom CC.CC.CCCC bis CC.CC.CCCC   
stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf der 
Aufhebung in der Fassung vom CC.CC.CCCC  hat in der Zeit vom CC.CC.CCCC bis CC.CC.CCCC 
stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der Aufhebung in der Fassung vom CC.CC.CCCC  wurden die Behörden und        
sonstigen Träger öffentlicher Belange mit der Begründung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
CC.CC.CCCC bis CC.CC.CCCC beteiligt.

5. Der Entwurf der Aufhebung in der Fassung vom CC.CC.CCCC wurde mit der Begründung      
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom CC.CC.CCCC bis CC.CC.CCCC öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Moos hat mit Beschluss des Gemeinderates vom CC.CC.CCCC die Aufhebung des      
Bebauungsplans "Aufeld" gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom CC.CC.CCCC als Satzung    
beschlossen.

7. Der Satzungsbeschluss zur Aufhebung wurde am CC.CC.CCCC gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2   
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Aufhebung des Bebauungsplans ist damit in Kraft getreten.

Moos, den CC.CC.CCCC

Alexander Zacher, Erster Bürgermeister (Siegel)




